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Betreuung Drogenabhiangiger in
Untersuchungshaft - ein Modell

Katrin Kroner macht im voranstehenden
Beitrag unter anderem auch verschiedene
Vorschlige zur Behandlung Drogenabhin-
giger in Untersuchungshaft. Auf diesen
Bereich soll hier niher eingegangen wer-
den: Die Notwendigkeit geschlossener
Einrichtungen wird ja im wesentlichen da-
mit begriindet, eine grosse Mehrheit der
in Strafverfahren stehenden Drogenab-
héngigen (wenn im Folgenden von Dro-
genabhingigen die Rede ist, sind damit
schwer Opiatabhingige gemeint, die sich
den Stoff in der Regel intravends sprit-
zen — Fixer —) konnten nicht fiir eine Be-
handlung motiviert werden und wiirden
dann fiir den Strafvollzug zu einer unzu-
mutbaren Belastung. Ausgehend von die-
ser These werden einerseits Sondervoll-
Zugsanstalten vom Typ “Regensdorf”
(Kt. Ziirich) gefordert, andererseits ge-
schlossene Institutionen, in denen Dro-
genabhingige fir eine Behandlung moti-
viert werden sollten, wie dies fiir die
”Holdenweid” vorgeschlagen wurde.

Die kette hat sich immer gegen solche
Zwangsinstitutionen ausgesprochen, die
dem Siichtigen die Verantwortung fiir sich
selbst vollends wegnehmen und damit

Drogenabhingiger unter der geltenden
Gesetzgebung verbessert werden konnte,
setzt sich dem Vorwurf aus, das revi-
sionsbediirftige ~ Betiubungsmittelgesetz
einfach hinzunehmen, ja, zur Zementie-
rung des Status quo beizutragen. Wird
als oberste Zielsetzung eine grundlegen-
de Anderung der Drogenpolitik — eine
vollige Freigabe aller Drogen etwa — ange-
strebt (und es gibt dafir iiberzeugende
Griinde), dann kann die Situation letzt-
lich nicht dramatisch genug sein. Das
Schicksal des einzelnen ist dann weni-
ger von Interesse.

Wenn hier dennoch der — pragmatische —
Versuch unternommen wird, zu einer
praktikablen Verbesserung der jetzigen
Situation beizutragen, so geschieht dies
aus folgenden Griinden:

Eine grundlegende Anderung der Drogen-
politik setzt eine ebenso grundlegende
Haltungsanderung bei einer Mehrheit der
Bevolkerung voraus, im Sinne eines Ak-
zeptierens des Abhingigen und dessen
Sucht. Eine solche Haltungsinderung in
Bezug auf illegale Drogen, denen in un-
serer Gesellschaft weitgehend die Funk-
tion eines Siindenbocks zukommt, ist zur
Zeit kaum absehbar — die Zunahme von

auch jeglichen Ansatz zur Selbsthilfe zu-
nichte machen. Statt nur Kritik zu iiben
sollen im Folgenden nun konkrete Vor-
schlige zur Diskussion gestellt werden,
wie das Problem anders als durch Zwangs-
massnahmen angegangen werden konnte.
Dem Bereich der Untersuchungshaft
kommt deshalb zentrale Bedeutung zu,
weil es sich hier in der Regel entschei-
det, ob ein Drogenabhingiger eine frei-
willige Behandlung beginnt oder nicht —
im letzteren Fall bleibt bei entsprechen-
der strafrechtlicher Belastung nichts an-
deres als die Einweisung in eine Straf-
anstalt.

Doch zundchst einige grundsitzliche
Uberlegungen: Wer Vorschlige macht,
wie die Situation straffillig gewordener

illegalem Drogenkonsum und -handel hat
bisher nur immer zu einer Verschirfung
der Repression gefiihrt.

Die Erfolglosigkeit der bisherigen Dro-
genpolitik und die Probleme, die sich ins-
besondere fiir die Strafanstalten daraus
ergeben haben, dienen nun als Legiti-
mation fiir die Schaffung spezialisierter
geschlossener Institutionen. Damit wer-
den nicht nur erhebliche Mittel verplant
fir Massnahmen, die letztlich zum Schei-
tern verurteilt sind, sondern gleichzei-
tig wird auch der Weg verbaut fiir andere,
nicht-repressive Konzepte. Ob spiter al-
lenfalls — aus Resignation — einmal die
Bereitschaft da sein wird, andere Wege zu
probieren, ist eine offene Frage. Die
Diskussion muss jetzt aufgenommen wer-

den, bevor es zu spiit ist.

Und schliesslich habe ich personlich doch
noch einige Hoffnung, dass aufgrund der
folgenden und #hnlicher Vorschlige die
Situation schrittweise entschirft und da-
mit der Boden fiir eine andere Drogen-
politik geschaffen werden kénnte.

Entmotivation im Strafverfahren

Fiihren wir uns zunéchst die Situation des
in Haft genommenen Heroin-Fixers kon-
kret vor Augen: Er hat nach einer kiirze-
ren oder lingeren Phase des Experimen-
tierens mit verschiedenen Drogen mit
dem Konsum von Heroin begonnen, das
er zundchst vielleicht noch “sniffte”
und dann in immer grosseren Mengen
fixte. Gleichzeitig hat er sich aus dem
bisherigen sozialen Rahmen — Familie,
Ausbildung oder Beruf — gelost und sich
immer mehr der Drogenszene ange-
schlossen. Er ist zunehmend korper-
lich und psychisch vom Heroin abhingig
geworden und braucht nun tiglich sei-
ne zwei bis drei “Kicks” um nicht auf
Entzug zu kommen — das bedeutet
Heroin im Wert von einigen hundert Fran-
ken pro Tag. Dieses Geld kann er sich nur
noch beschaffen, indem er Straftaten ver-
iibt, insbesondere selbst in den Heroin-
Handel einsteigt.

Damit kommt er nun auch vermehrt mit
der Polizei in Berithrung: Er ist vielleicht
schon einige Male aufgegriffen und nach
ein paar Stunden wieder freigelassen wor-
den. Jetzt steht er in Verdacht, stirker
in Drogengeschifte verwickelt zu sein; er
wird in Untersuchungshaft genommen
und “weichgekocht”. Mit Hilfe von
Konfrontationen mit anderen Fixern
bzw. deren Aussagen, unter dem Druck
der Einzelhaft und der Drohung der Ver-
lingerung bis zum Ablegen eines umfas-
senden Gestindnisses, wird es bei den
meisten wihrend einiger Zeit drogenab-
hingigen Fixern gelingen, Stiick fiir Stiick
so viel Belastungsmaterial zusammenzu-
tragen, dass nach der geltenden Gerichts-
praxis eine unbedingte Freiheitsstrafe aus-
gesprochen werden muss. Dazu geniigen
bereits Geschifte mit etwas mehr als
12 Gramm Heroin.

So notwendig diese Prozedur, die aus-
schliesslich den Interessen der Strafver-
folgung Rechnung trigt, in den Augen
der betreffenden Behorden erscheinen
mag: die Konsequenzen fir den Fixer,
aber auch fiir die Rehabilitationsarbeit,
sind katastrophal. Der Fixer kommt in
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der Isolation der Einzelhaft auf Entzug
und erhilt — abgesehen von meist ausgie-
biger sedierender Medikation — keiner-
lei Betreuung. Haftpsychosen und Suizid-
versuche sind die nicht seltene Konse-
quenz dieser Behandlung. Noch wihrend

des Entzuges werden erste Einvernah-
men und Konfrontationen durchgefiihrt.
In dieser Situation ist der Drogenabhin-
gige nicht nur physisch und psychisch an-
geschlagen, er ist auch ohne jeden
menschlichen und rechtlichen Schutz.

Ein Verteidiger wird nach den meisten
Prozessverordnungen erst nach dem Ab-
schluss des Untersuchungsverfahrens zu-
gelassen. Wihrend der Dauer der Unter-
suchungshaft entscheidet sich aber weit-
gehend die Frage, wie das weitere Schick-

Freier Fall

wohnten Umgebung.

Die finanzielle Lage des Vereins Freier
Fall ist schwierig: In der Kasse sind
etwa 10’000 Fr., die dem Verein iber
die SANI-Drogengruppe von der Kir-
che gespendet wurden. Mit diesem
Geld sollen die Mitarbeiter wahrend
den Entziigen entlohnt werden. Das
Geld reicht fiir drei bis vier Entziige.
Und dann?
Adresse:  Freier Fall

3000 Bern

Tel.: 031/43 1091
PC: 30-23934-4

In Bern ist eine fliegende Entzugsstation entstanden, die am ersten
November ihre Arbeit aufgenommen hat. Der “Freie Fall”, wie sie
sich nennt, besteht aus 9 engagierten jungen Leuten, die zum gros-
sen Teil aus sozial-medizinischen Berufen kommen, die keine Lust
(mehr) haben, in “verknécherten”
lhr Ziel ist, Heroinsiichtigen eine Maglichkeit fiir einen kurzfristigen
korperlichen Entzug zu schaffen. Der Entzug findet nicht "“anders-
wo’’ statt, sondern dort, wo der Heroinsiichtige lebt, in seiner ge-

Institutionen zu arbeiten.

nung des Betreffenden statt. Wie sieht
das konkret aus? Seid Ihr zu zweit
oder...?

Ja, wir gehen zum Fixer. Wir haben
8-Stunden-Schichten berechnet. Am
Anfang werden wir zu zweit sein,
nachher allein, wenn nicht besonders
schlimme Symptome auftreten.

Ihr scheint eine sehr niedrige Einstiegs-
schwelle zu haben. Wer kann alles mit
Euch Entzug machen? Ihr habt gesagt,
wir checken ein paar Sachen ab?

kette: Regula und Ursula, Ihr seid Mit-
arbeiterinnen vom "Freien Fall”, Was
ist der Freie Fall? Was macht Thr?
Freier Fall: Der Freie Fall ist einer-
seits ein Verein und andererseits eine
Selbsthilfeorganisation. Was wir anbie-
ten, ist eine Art 24-Stunden-Service
fiir den Entzug. Wenn jemand Entzug
machen will in der Region oder Stadt
Bern, so kann er uns anrufen. Wir, d.h.
2 bis 3 Leute von uns, treffen uns
dann mit ihm, checken ein paar Sa-
chen ab und wenn das alles gut ist,
fangen wir sofort an. Das dauert
dann vier bis sieben Tage. Wir bieten
eine 24-Stunden-Prdsenz, der Entzug
ist kalt, d.h. ohne Medikamente. Was
wir haben sind Krautertees, Massa-
gen, Bader und so, plus einen Arzte-
pikettdienst. Diese Arzte sind unab-
hangig von irgendeiner Institution. Das
ist uns sehr wichtig, weil wir mit un-
serem Projekt auch die Sanitatspoli-
zei und die offentlichen Spitaler um-
gehen mochten,

Wenn ich Euch richtig verstanden ha-
be, so findet der Entzug in der Woh-

Wir nehmen keine sogenannten Poli-
toxikomanen. Und keine Methadon-
entziige, das ist klar. Etwas schwie-
riger ist es mit den Medikamenten,
auch mit dem Alkohol. Wir miissen uns
weitgehend darauf verlassen, was uns
der/die Betreffende sagt. Wir glauben,
dass das einigermassen spielen wird.
Epileptiker nehmen wir auch nicht.
Wir behalten uns auch vor, Leute ab-
zulehnen, die wir kennen. Es ist auch
moglich, dass einer von uns nicht
kann oder nicht will, dann I6sen wir
das anders und organisieren uns ent-
sprechend. Wir erwarten, dass viele
kommen werden, die friiher schon
einen Entzug gemacht haben und die
genau wissen, was das ist.

Was soll nach den 7 Tagen passieren?
Das ist dem Junkie {iberlassen, was er
macht. Wir stellen keine Forderungen

rreree)

in Bezug auf ein Anschlussprogramm
oder sonst etwas. Wenn jemand aber
Hilfe will oder Informationen, so0
kriegt er sie. Oder wir vermitteln ihn
weiter,

Wohin?

Das kommt darauf an, was der Betref-
fende will, ob er in eine therapeuti-
sche WG will oder eine ambulante
Behandlung.

Ihr arbeitet also mit bestehenden
Einrichtungen zusammen, z.B. mit
dem Contact Bern? ]
Ja, es ist nicht direkt ein Zusammen-
arbeiten. Es wird sicher der Fall sein,
dass wir uns gegenseitig lLeute iber-
weisen. Kein Zusammenarbeiten in
dem Sinne, dass wir gemeinsame
Sitzungen hatten oder so.

Wie ist der Freie Fall entstanden? So
viel ich weiss, ist das eine lange Ge-
schichte?

Angefangen hat es mit der SANI-
Drogengruppe im AJZ. Die hat auch
weiter bestanden, als das AJZ ge-
schlossen wurde. Dort hatten wir ein
Narkan-Projekt (Narkan = ein lebens-
rettendes Medikament bei Uberdosen).
Wir wollten so etwas einrichten und
haben total damit gerechnet, dass die"
Junkies uns dabei helfen. Am Anfang
kamen ein paar, nachher bald nie-
mand mehr und wir hatten den Frust.
Nachher haben ein paar Leute an ei-
nem Entzugsprojekt gearbeitet, das
von Prof. Uchtenhagen in Ziirich aus-
gearbeitet wurde, aber das ist nicht
zustandegekommen. Der Entzug hatte
ungefahr einen Monat gedauert in ir-
gendeiner Hitte auf dem Land. Wir ha-
ben dann dieses Projekt wieder aufge-
griffen und total umgeédndert, mit Jun-
kies zusammen besprochen. Das Resul-
tat war, dass wir erstens etwas in Bern
machen wollten und zweitens ein of-
fenes Haus haben wollten, wo man je-
derzeit eintreten kann, wie in Bom-
bach. Bei der Suche nach einem Haus
haben wir anschliessend grosse Wider-
stande erlebt.

Darauf haben wir auch mal mit der
CIKADE gesprochen und uns tiberlegt,
etwas Ahnliches zu machen. Die Cl-
KADE hat uns ihr Haus angeboten.
Leute aus dem Drogenkuchen haben .
uns dann mal gefragt, ob wir nicht zu
den Leuten nach Hause gehen woll-
ten. Sie hétten viele Anfragen und wiir-
den das sehr wichtig finden. Das war
dann firuns die L.6sung, ge-
nau das, was wir tun wollten.




sal des Fixers aussehen wird; ob er in den
Strafvollzug kommt oder aber in eine
Therapiestation eintritt. Seitens der

Staatsanwaltschaft wird gerne betont, je-
der Fixer, der dies wiinsche, erhalte die
Chance zu einer Therapie. Dass gerade das
Strafverfahren eine 4usserst ungiinstige
Motivationssituation schafft, wird gerne
ibersehen oder gar behauptet, erst die
Untersuchungshaft erzeuge den fiir die
}d"rlﬁarapiemotivation notigen “Leidens-

c ,"

Die wichtigsten entmotivierenden Fakto-
ren sind die zeitliche Dauer des Unter-
suchungsverfahrens und die Haftsituation
als solche: Gefiihle der Leere, der Sinn-
losigkeit, wie sie typischerweise beim
Drogenentzug auftreten, konnen in der
trostlosen, isolierten Situation der Haft in
eine tiefe Depression und Hoffnungslo-
sigkeit fiihren, in der der Fixer an seiner
Fihigkeit, eine Therapie durchzustehen
und am Zweck weiterer Bemiihungen
liberhaupt zu zweifeln beginnt.

Je linger die Haft dauert, desto schwie-
riger fillt eine reale Einschdtzung der
Situation — auch hier spielt die mangeln-
de Betreuung eine Rolle. Ist erst einmal
der Entzug durchgestanden, haben man-
che Fixer das Gefiihl, sie wiirden es nun
alleine schaffen, vom Gift loszukommen.

Je linger die Untersuchungshaft schon ge-
dauert hat, desto weniger “lohnend” er-
scheint schliesslich der — u.U. viel linge-
re — Aufenthalt in einer Therapiestation
gegeniiber dem Vollzug einer relativ
kurzen Freiheitsstrafe. In der unertrig-
lichen Haftsituation hat der Drogenab-
hingige verstindlicherweise nur ein Ziel
vor Augen: so schnell als méglich die
Freiheit wiedererlangen.

Im Laufe des Untersuchungsverfahrens
wird der Fixer immer weiter in die Enge
getrieben, immer mehr Belastungsmaterial
fir die Anklage zusammengetragen, bis
eine unbedingte Freiheitsstrafe unaus-
weichlich erscheint. Wenn nun nach Ab-
schluss dieser Prozedur — woméglich
durch dieselbe Person, die das Verfahren
gefiihrt hat — ein sicher gutgemeinter
Motivationsversuch fir den Eintritt in
eine Therapiestation unternommen wird
— muss dies nicht wie Hohn in den Oh-
ren des iiberfilhrten Drogenabhingigen
klingen? Zumindest wird es als Bestiti-
gung des ohnehin schon vorhandenen
Misstrauens angesehen werden, dass es
letztlich ja doch nur darum gehe, ihn,
den Fixer, unterzukriegen. Und wenn
schon, dann soll doch wenigstens die
zeitliche Dauer des Freiheitsentzuges fest-
stehen!

Entscheidet sich ein Fixer dennoch fiir
eine Therapie, dann geschieht dies hiufig
aus einer dusseren Zwangssituation her-
aus; seine Haltung ist geprdgt von der Er-
fahrung, Objekt zu sein: Objekt der Straf-
verfolgung, zur volligen Passivitit verur-
teilter Haftling, in eine “Heilanstalt Ein-
gewiesener”. Die Mechanismen des Straf-
verfahrens nehmen dem Drogenabhingi-
gen jegliche Moglichkeit, sich aktiv mit

seiner Sucht auseinanderzusetzen, Ent-
scheidungen zu treffen und sich damit
als Subjekt zu erleben. ‘

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass
durch Strafverfolgung und Inhaftierung
des Drogenabhingigen sowohl fiir die
Therapiemotivation als auch fiir eine all-
fillige Behandlung in einer therapeuti-
schen Einrichtung 4dusserst ungiinstige
Voraussetzungen geschaffen werden, so
dass es kaum verwundert, wenn nur we-
nige Fixer von diesem Angebot Gebrauch
machen und manche auch — mangels
geeigneter Vorbereitung — nach kurzer
Zeit wieder davonlaufen.

Soll einem an den Interessen des Dro-
genabhiingigen orientierten _therapeuti-
schen Ansatz iiberhaupt zum Durchbruch
verholfen werden, ist es unerlasslich, die-
sen massiven strafrechtlichen Druck abzu-
bauen: Solange der Fixer als Schwerver-

brecher betrachtet wird — und als daser- |

scheint er nach Gesetz und Gerichtspra-
xis zur Zeit — so lange wird die Straf-
verfolgung immer den Vorrang vor al-
len anderen Bemithungen beanspruchen
konnen. Der strafrechtliche Eingriff ldsst
sich nach geltendem Recht jederzeit und
beliebig auf die Offizialmaxime abstiit-
zen.
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Eine grundsitzliche Verdnderung der Si-
tuation wire nur iber eine Gesetzesre-
vision zu erreichen, nimlich dann, wenn
aufgrund neuzuschaffender gesetzlicher
Bestimmungen die Strafverfolgung ganz
zuriicktreten kann, sobald sich der Dro-
genabhingige einer erfolgversprechenden
Behandlung unterzieht — eine Losung,
wie sie ansatzweise bereits im geltenden
Gesetz fiir drogenabhingige Konsumenten
enthalten ist (Art. 19a Ziff 3 BetmG).
Darauf soll an dieser Stelle nicht weiter
eingegangen werden.

Motivation in der Untersuchungshaft

Dass Drogenabhingige wihrend der Un-
tersuchungshaft kaum fiir weiterfiihrende
Massnahmen motiviert werden konnen,
ist z.T, zwar wohl auf den oben darge-
legten repressiven Druck zuriickzufiihren,
gegen den sich der Betroffene striubt;
wie das Beispiel eines Berliner Frauen-
gefangnisses* zeigt, kann diese Situation

aber durch geeignete Betreuung zumin-
dest teilweise aufgefangen werden. In die-
ser Haftanstalt konnten innerhalb eines
18-monatigen Untersuchungszeitraumes
19 von 30 Heroinabhingigen, also bei-
nahe zwei Drittel, in eine offene The-
rapiestation vermittelt werden. Die fol-
genden Vorschlige beruhen massgebend
auf den Erfahrungen dieses Motivierungs-
konzeptes, das seit Friihling 1978 besteht.

Zum Problemverstiandnis

Im Bereich des Umganges mit drogenab-
hingigen Straftdtern stehen sich im we-
sentlichen drei Ansitze gegeniiber:

Beim ersten, rein repressiven Ansatz geht
es einfach um die Isolierung des Drogen-
abhingigen, ohne dass fiir diesen selbst
weitere Ziele anvisiert wiirden. Wie lang-
jahrige Erfahrungen gezeigt haben, ist die
Folge derartiger Massnahmen eine zuneh-
mende Lebensuntauglichkeit, die regel-
missig wieder zu Riickfillen fiihrt, so-
bald der Betroffene aus dem Gewahrsam
entlassen wird, und deren Folge hiufig
genug schlussendlich die Verwahrung ist.

Der neuere "therapeutische” Ansatz will
sich des ”helfenden Zwanges” bedie-
nen — auch in diesem Zusammenhang
wird von “Motivierung” gesprochen. Die
Problematik des Drogenabhingigen soll
hier innerhalb geschlossener Anstalten,
bestenfalls mit einer Nachbetreuung, ge-
16st werden. Die einzusetzenden Mittel
sind Sondervollzugsanstalten, geschlos-
sene “Drogenkliniken”, interne “Thera-
pieprogramme” sowie lange Straf- bzw.
Aufenthaltszeiten. Auch dieser Ansatz
vertieft jedoch die Abhingigkeits-Proble-
matik, statt sie aufzulosen: Die Lebens-
und Zwangsbedingungen geschlossener
Einrichtungen, die soziale Ausgliederung,
der hierarchische Anstaltsbetrieb, die to-
tale Versorgung, die Unmoglichkeit eigen-
stindigen und eigenverantwortlichen Han-
delns stehen jeglicher Emanzipationsbe-
strebung entgegen. Auch “péadagogische”
oder “therapeutische” Freiriume konnen
zu einer wirklichen, anhaltenden Per-
sonlichkeitsentwicklung nur wenig bei-
tragen. Die Folge dieser mangelnden
Entwicklungsmaglichkeiten ist in der Re-
gel der erneute Riickfall in alte Verhal-
tensmuster.

Der hier vertretene dritte Ansatz versteht
Drogenabhingigkeit als Symptom fiir tie-
ferliegende gesellschaftliche, soziale und
psychische Probleme. Ausschlagebend ist
nicht nur die Abhingigkeit vom Sucht-
mittel selbst, sondern auch die Abhin-
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gigkeit von Personen, Institutionen und
Sachen, von Einstellungen und Verhal-
tensweisen. Die Drogenabhingigkeit ist
nur eine besondere Form, Probleme 16-
sen zu wollen — eine besonders zersto-
rerische allerdings, die zum Ziel hat, den
Mangel an Liebe und Zuwendung, an
”Sich-verstanden-fiihlen”,  EintOnigkeit
und Einsamkeit, beédngstigende und oft
perspektivelose Lebensbedingungen mit
Hilfe von Drogen und Szeneleben aufzu-
heben, auszuloschen; In Wirklichkeit
schafft aber der Drogenkonsum nur noch
grossere Bediirftigkeit und vertieft die
schon vorhandene Abhingigkeit.

Ist es das Ziel, die Abhéngigkeit von Dro-
gen zu 16sen, muss die alltégliche Abhin-
gigkeit in den Mittelpunkt der Auseinan-
dersetzung gestellt werden. Es muss um
einen Emanzipationsprozess gehen, um
Selbstfindung und Selbstverwirklichung,
um Autonomie und mehr Eigenverant-
wortlichkeit. Drogenabhingigkeit wird
nicht als Sonderproblem einiger “Rand-
stindiger” angesehen, das sich in Sonder-
anstalten l6sen liesse, sondern als all-
tagliche Problematik, die nur durch Ver-
dnderung im Alltag, im Rahmen unserer
Gesellschaft angegangen werden kann.

Entsprechend diesem Problemverstindnis
miissen bei der Behandlung Drogenab-
héngiger Massnahmen im Vordergrund
stehen, die bei den Bediirfnissen des ein-
zelnen ansetzen. Es geht darum, mit
dem Betroffenen zusammen die Aus-
gangsbedingungen fiir einen neuen Start
ins Leben zu verbessern, in physischer,
psychischer und sozialer Hinsicht ebenso
wie in Bezug auf die Ausbildungs- und
Berufssituation. Die hierfir notwendigen
Schritte und Prozesse konnten nur in ei-
nem offenen, moglichst lebensnahen Rah-
men und nur unter aktiver Beteiligung
des Betroffenen stattfinden, wobei u.U.
ein gewisser psychologischer Druck not-
wendig sein mag. Nicht Zwang und Er-
pressung fithren zum Ziel, sondern Enga-
gement und Uberzeugungskraft der Be-
treuer. Es bedarf eines fortwihrenden
Motivationsprozesses zu immer neuen
Schritten innerer und &usserer Verdn-
derung und Emanzipation. Dieser Pro-
zess kann — den notwendigen Spielraum
vorausgesetzt — auch unter ungiinstigen
dusseren Bedingungen, auch innerhalb der
Mauern einer Haftanstalt, beginnen, wenn
sichergestellt ist, dass er in einem offene-
ren Rahmen fortgesetzt werden kann.

Das Motivationskonzept

Ausgehend von den oben dargelegten, fiir
eine zukunftsgerichtete Personlichkeits-
entwicklung dusserst ungiinstigen Lebens-
bedingungen in einer Haftanstalt, ist das
Hauptziel des Motivationskonzeptes, den
Drogenabhingigen unter Ausnutzung
simtlicher juristischer Moglichkeiten so
friih als moglich in eine externe Behand-
lung zu entlassen. Triger der dazu erfor-
derlichen Motivationsarbeit sind externe
Betreuer, z.B. Mitarbeiter einer Drogen-
beratungsstelle. Sie haben innerhalb der
Haftanstalt eine relativ unabhingige Stel-
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lung — im Gegensatz etwa zu internen
Sozialarbeitern — und kénnen dadurch
iiberzeugender wirken. Aus ihrer tigli-
chen Arbeit auf der Beratungsstelle ken-
nen sie auch die dem Drogenabhingigen
offenstehenden Moglichkeiten bestens
und konnen die notwendige Vermitt-
lungsfunktion iibernehmen.

Wichtig ist, dass die Betreuung moglichst
bald nach der Einweisung in die Haftan-
stalt einsetzen kann: Wihrend der er-

‘sten Hafttage, in denen der Fixer auf

Entzug kommt und schutzlos auf sich
selbst zuriickgeworfen ist, bedarf er in
besonderem Masse der menschlichen Be-
treuung; in dieser Phase ist er aber auch
am ehesten noch bereit, sich selbst und
den bisher eingeschlagenen Weg in Frage
zu stellen. Gelingt es hier nicht, die Hoff-
nung zu wecken, dass ein Leben ohne
dauernde Betdubung mdoglich und lebens-
wert ist, dann werden auch spitere Mo-
tivationsversuche meist zum Scheitern
verurteilt sein. Unter den Bedingungen
einer geschlossenen Anstalt wird der Auf-
bau von Abwehrmechanismen zur Uber-
lebensfrage und der subkulturelle Kon-
text, in dem sich der Hiftling bewegt,
macht Motivierungsversuche unendlich
viel schwieriger als in der ersten Zeit der
Untersuchungshaft.

Der korperliche Entzug ist in einem
wohnlich eingerichteten Raum unter in-
tensiver Betreuung, moglichst durch ex-
terne Betreuer, durchzufithren. Soweit
dies das Strafverfahren erlaubt, sollte
auch die Teilnahme an Gruppengespri-
chen mit Mitgefangenen moglich sein.
Auf die Abgabe von Medikamenten kann
— abgesehen von medizinisch besonders
gelagerten Fillen — zu Gunsten von
menschlichen Kontakten und korperli-
chen Aktivititen verzichtet werden.

Durch die Betreuung wihrend des Entzu-
ges kann ein Vertrauensverhiltnis zum ex-
ternen Drogenberater aufgebaut werden,
das eine wichtige Grundlage fiir die nach-
folgende Motivationsarbeit und eventuell
eine weiterfiihrende ambulante Behand-
lung darstellt. Der nichste Schritt be-
steht dann darin, in Zusammenarbeit mit
dem Sozialdienst der Haftanstalt, der
Staatsanwaltschaft und dem Gericht mog-
lichst rasch die notwendigen Vorbedin-
gungen fiir den Beginn weiterfithrender
externer Massnahmen zu schaffen, sei
dies die Plazierung in einer Therapeu-
tischen Gemeinschaft oder in einer Fa-
milie, die Aufnahme einer ambulanten
Therapie, von beruflichen Massnahmen
etc.

Ist ein sofortiger Massnahmeantritt nicht
moglich, soll der Hiftling in eine offener
gefiihrte Ubergangsabteilung iibertreten
konnen, deren Aufgabe es ist, den rest-
lichen Gefingnisaufenthalt fiir die Vorbe-
reitung auf die nachfolgende externe
Behandlung zu nutzen und den negati-
ven Einfliissen der Haftsituation so weit
als moglich entgegenzuwirken. Dabei
muss es sich um eine Art ”Selbsthilfe-
gemeinschaft” handeln, die dem einzel-

nen moglichst viel Eigeninitiative be-
lasst. Folgende Rahmenbedingungen soll-
ten gegeben sein:

Tagsiiber, eventuell auch nachts geoff-
nete Zellen; gemeinsame Erledigung aller
hauswirtschaftlichen Aufgaben nach dem
Prinzip der Selbstversorgung; tigliche
Gruppengespriiche, in denen sich der ein-
zelne mit seiner aktuellen Lebenssitua-
tion und seinen Zukunftsabsichten, mit
Gefithlen, Angsten etc. auseinandersetzen
kann; Moglichkeit zu korperlichen Akti-
vititen, evtl. auch Angebot von bestimm-
ten Arbeiten oder Kursen zur aktiveren
Gestaltung des Tagesablaufs. Auch hier
sollten — zur Leitung der Gruppenge-
spriche, im Rahmen von Kursen etc. —
externe Mitarbeiter zugezogen werden.

Umdenken tut not

Ein Motivationskonzept, wie es oben in
groben Ziigen umrissen wurde, kann auch
ohne Anderung des Straf- bzw. Betdu-
bungsmittelgesetzes verwirklicht werden.
Die weitaus wichtigste, aber auch die am
schwierigsten zu realisierende Vorbedin-
gung ist allerdings der Wille der involvier-
ten Behorden, die notwendigen Voraus-
setzungen zu schaffen: Soll das Motiva-
tionskonzept zum Tragen kommen,
miissen alle Beteiligten im Rahmen ih-
rer Moglichkeiten mitwirken: Der Leiter
der Haftanstalt, der sich aus ”’Sicherheits-
grinden” dem Zutritt externer Betreuer
widersetzt oder biirokratische Barrieren
errichtet (wie dies unter der neuen Lei-
tung des Lohnhofes zur Zeit der Fall
ist); der interne Sozialarbeiter, der nicht
mit externen Betreuern zusammenarbei-
tet; der Staatsanwalt, der wegen “Kol-
lusionsgefahr” den Hiftling isolieren will
oder der den vorzeitigen Massnahmean-
tritt verweigert; das Gericht, das die ein-
geleitete Massnahme ablehnt: jeder ein-
zelne kann das Ganze zum Scheitern brin-
gen. Seitens der Strafverfolgungsbehor-
den, die im Drogenabhingigen primir den
Straftiter sehen und noch immer auf die
Karte des repressiven Vorgehens setzen,
ist einiges an Umdenken nétig. Um den
dazu erforderlichen Prozess zu ermogli-
chen, sind regelmissige Gespriche und an-
dere “vertrauensbildende Massnahmen”
erforderlich. Jene Personen, die jetzt die
Verfiigungsmacht iiber den Drogenabhén-
gigen in ihren Handen halten, miissten
nicht nur die Beschrinktheit der eigenen
Moglichkeiten anerkennen konnen, son-
dern auch bereit sein, einen Teil ihrer
Macht abzugeben, um iiberhaupt den be-
nétigten Handlungsspielraum zu schaffen.

Ein solches Kozept kann sicher nicht von
einem Tag auf den anderen realisiert wer-
den — gerade weil es nur unter der Be-
dingung gegenseitiger Achtung und gegen-
seitigen Vertrauens der Beteiligten funk-
tionieren kann. Auch in Berlin kam das
heutige Konzept nur Schritt um Schritt
zustande.

Ein wichtiger erster Schritt wire ein
grundsitzliches Gespriach zwischen Ver-
tretern der Staatsanwaltschaft, des Unter-



suchungsgefingnisses und einer Drogenbe-
ratungsstelle, die die Betreuung drogenab-
hingiger Hiftlinge iibernehmen kann —
in Basel wire das sicher das Drop-In.
Die Beratungsstelle muss bereit sein, die
personalintensive Aufgabe zu iiberneh-
men, geeignete Mitarbeiter zu verpflich-
ten und die notwendigen Mittel bereit-
zustellen, was wohl nur iiber Subventions-
erhdhungen méglich sein wird.

Dann muss die Staatsanwaltschaft zu-
mindest grundsitzlich bereit sein mitzu-
wirken, die notwendige Besuchserlaubnis

fiir externe Berater zu erteilen, von Fall
zu Fall die Moglichkeit eines vorzeiti-
gen Massnahmeantrittes oder einer Haft-
entlassung zu iberpriifen, wenn z.B.
durch eine weiterfilhrende Behandlung
die Fortsetzungsgefahr gebannt erscheint
etc. Ohne eine gewisse Flexibilitit und
Risikobereitschaft lasst sich Motivations-
arbeit nicht betreiben; dies setzt anderer-
seits aber auch Vertrauen in die Quali-
tit der angebotenen Betreuung voraus.

Die grossten Widersténde sind seitens der
Haftanstalt zu erwarten — totalitire In-

Le Tram

Das Tram ist eine Therapiestation fiir
strafrechtlich verurteilte Drogenab-

tion, sondern als Einrichtung direkt
dem Polizei- und Justizdepartement
Genf unterstellt und von diesem finan-
ziell und administrativ abhangig. Orga-
nisatorisch gehort das Tram zum Un-
tersuchungsgefangnis und zur Voll-
zugsanstalt Champ-Dollon, ist aber
ausserhalb des Gefangnisses mitten in
einem guten Wohnviertel der Stadt in
einer alten Villa untergebracht — als
frei gefiihrte Therapiestation ohne jeg-
liche Sicherheitsmassnahmen. An ein
Gefangnis erinnern einzig die (nicht
uniformierten) Wachbeamten.

Zur Institution

Das Tram bietet Platz fiir 10 Strafge-
fangene, die Pensiondre genannt wer-
den. Die personelle Besetzung umfasst
neben dem Direktor und einer Sekre-
tarin einen verantwortlichen Gruppen-
chef, zwei Erzieherinnen und drei Er-
zieher sowie vier Wachbeamte. Die
Erzieher arbeiten im Turnus von 7 -
22 Uhr. Einige Wachbeamte haben
eine berufliche Ausbildung als Schlos-
ser, Gartner etc. und sind als solche
in die Betreuung der Insassen inte-
griert,

Therapeutisches Konzept

Aufgenommen werden volljahrige,
méannliche Drogenabhéangige, die sich
nach ihrer Verurteilung im normalen
Strafvoilzug befinden. Statt die Strafe
nur abzusitzen, haben sie im Tram die
Moglichkeit, diese Zeit durch eine ver-
tiefte Analyse des eigenen Suchtver-
haltens zu niitzen und die Fahigkeit
zu einer Reintegration in die Gesell-
schaft zu erlangen. Dies in einer "nor-
malen” Umgebung inmitten eines
Wohnquartieres.

rere Phasen mit unterschiedlichen In-

halten und Zielen gegliedert:

Die erste Phasedauertdrei Mo-

nate. Sie bedeutet eine umfassende

Abschliessung von der Aussenwelt,

‘d.h. der Pensiondr darf das Haus nicht
verlassen. Er soll mit sich selbst kon-
_ frontiert werden und sich in die neue

hangige. Sie ist keine private Institu- .

Der Aufenthalt im Tram ist in meh-

Gemeinschaft und Umgebung einle-
ben.

Die zweite Phasedauert5 Mo-
nate. Der Pensionar soll als vollwerti-
ges Mitglied der Gemeinschaft nach
und nach Verantwortung fiir das ge-
meinschaftliche Leben iibernehmen
und aktiv dazu beitragen. Daneben
kann er mit der Aussenwelt neue Be-
ziehungen kniipfen.

Die dritte Phasedauert4 Mo- |
nate und bezweckt die berufliche For-
derung und die Suche nach einem
geeigneten Arbeitsplatz. In der Frei-
zeit sollen die sozialen Beziehungen
mit der Aussenwelt gefestigt werden.
Die letzte Phasebeinhaltetdie
Nachbetreuung iber einen Zeitraum
von etwa 6 Monaten. Hier soll eine
hinreichende Befahigung zu einem ei-
genstandigen Leben vermittelt wer-
den, mit dem Ziel einer personlichen
und sozialen Wiedereingliederung in
die Gesellschaft.

Die Behandlungsdauer erstreckt sich
insgesamt dber 18 Monate. Tritt das
Strafende oder die bedingte Entlassung
vorher ein, soll der Pensiondr bis zum
Ende der Therapie freiwillig bleiben,
doch kann er rechtlich nicht am Ab-
bruch der Behandlung gehindert wer-
den. Dieses auf Phasen aufgebaute
Grundkonzept ist nicht vom Tram aus-
gearbeitet, sondern mit geringen Modi-
fikationen vom Centre du Levant, ei-

. ner unabhéngigen Therapieeinrichtung

in Lausanne mit langjahriger Erfah-
rung, iibernommen worden.

Interne Gruppenangebote: Werkstat-
ten, eine taglich stattfindende Grup-
pensitzung, vielféltige Freizeitgestal-
tung, Ausgang (gestaffelt).

Riickfalle werden in der Gruppe ge-
meinsam diskutiert; Alkoholkonsum
im Haus ist verboten.

Bisherige Erfahrungen, Kritik

Im Gegensatz zum herkdmmlichen
Strafvollzug ermdglicht das Tram sei-
nen lInsassen eine grundsatzlich posi-
tive Einstellung zur Gruppe und
zur Umgebung, in der sie leben. In
den Gruppengesprachen stiitzen und
fordern sich die “Pensiondre” gegen-
seitig.

Grundsatzlich zu begriissen ist der An-

satz vom Tram, drogenabhéngigen
Strafgefangenen, die den Einstieg in
eine "Massnahme” verpasst haben, ei-
ne Chance zu geben, den verbleiben-
den Rest ihrer Strafe zu nutzen,
um personlich weiterzukommen. Das-
selbe Ziel konnte allerdings bewegli-
cher und besser erreicht werden, wenn
bereits ausgesprochene Strafen spater,
unter veranderten Voraussetzungen,
in Massnahmen umgewandelt werden
kénnten. Sollte das Modell Tram Schu-
le machen, besteht die Gefahr, dass
entsprechende Bemiihungen behindert
wiirden. Auch die von Drogenfach-
leuten langst geforderte Entkrimina-
lisierung des Drogenabhéngigen droht
weniger ernst genommen zu werden,’
wenn darauf hingewiesen werden
kann, dass auch im Strafvollzug "the-
rapeutisch gearbeitet” werden kann —
damit ist das Problem allerdings ja
léngst nicht gelost.

Problematisch ist schliesslich die Frage
der “Freiwilligkeit”: Aus legitimen
und leicht einsehbaren Griinden zieht
ein Verurteilter die Maglichkeit, die
Strafzeit im Tram zu verbingen, ei-
nem Aufenthalt im Champ-Dollon vor.
Auch wenn die Umgebung des Tram in
keiner Weise mehr an die eines Gefang-
nisses erinnert, behalten die Insas-
sen dennoch den Status von Strafge-
fangenen, wessen sie sich selbst be-
wusst bleiben. Problematisch wird in
diesem Zusammenhang die — an sich
berechtigte — Meinung, dass nur ein
langerer Aufenthalt eine Behand-
lung als sinnvoll erscheinen ldsst. Ent-
sprechend werden die Insassen unab-
hangig vom tatsdchlichen Behandlungs-
verlauf zu Handen der Vollzugsbehor-
den negativ beurteilt, um eine "zu -
frihe” bedingte Entlassung zu ver-
hindern. Dieses Vorgehen birgt Ele-
mente einer Zwangsbehandlung in
sich. Auch bleibt die mégliche Sank-
tion einer Riickversetzung . in den

. Normalvollzug.

Literatur:

— H. Spirig, Le Tram - Eine Behandlungs-
einrichtung fir Drogenabhédngige im
Strafvolizug .

in: Wiener Zeitschrift fir Suchtforschung,

Frihjahr/Sommer 84

— Le Tram, In: die kette 1/84
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stitutionen lassen sich bekanntlich nur
ungern verdndern. Gerade hier ist es aber
besonders wichtig, dass ein kohirentes
Betreuungskonzept verwirklicht werden
kann. Dazu sind,neben qualifizierten ex-
ternen Betreuern mit moglichst freiem
Zutritt zur Haftanstalt, ein kooperativer
interner Sozialdienst, gewisse raumliche
Voraussetzungen (Entzugszimmer, Ge-
meinschaftsriume, eine in sich geschlos-
sene Ubergangsabteilung) und vor allem
viel guter Wille seitens der Leitung und
der Wachbeamten notig; diese miissen
bereit sein, andere Priorititen anzu-
erkennen als Sicherheit und ungestor-
ter Betriebsablauf. Zu den erforderli-
chen Arbeitsvoraussetzungen schreibt
Roswitha Soltau:

”Die kontinuierliche Zusammenarbeit mit
den Mitarbeitern der Drogenberatungs-
stellen unter den freiziigigsten und fle-
xibelsten Gegebenheiten, die iiberhaupt in
einem Gefingnis moglich sind, ist inte-
graler Bestandteil der Motivierungsarbeit.
Interne Mitarbeiter der Haftanstalt und
Drogenberater bilden eine Betreuungsein-
heit, die im Rahmen dieser konzipier-
ten Betreuungsarbeit als alleiniges Ziel
hat, die Drogenabhingigen fiir eine ex-
terne Therapie zu motivieren und zum
frilhestmoglichen  Zeitpunkt in eine
offene Einrichtung zu vermitteln. Bild-
lich gesehen bedeutet das, dass die ei-
nen die Drogenabhingigen aus der Haft-
anstalt herausschieben und die anderen
sie herausziehen. (. . .) Diese Art von
Motivierungsarbeit ist sehr anstrengend
und kriftezehrend und bedarf grosstmog-
licher Unterstiitzung durch die Anstalt
und die Justizverwaltung, die durch viel
Flexibilitit und moglichst unbiirokrati-
sche Vorgehensweise gekennzeichnet sein
sollte.” (Soltau, R. a.a.0. 1982, 5. 221)

Unter den gegebenen Verhiltnissen im
Basler Lohnhof wire zweifellos massi-
ver politischer Druck und wohl auch ein
Wechsel in der Leitung notwendig, um
einem solchen Motivationskonzept zum
Durchbruch zu verhelfen.

Trotz all der zu erwartenden Schwie-
rigkeiten ist Motivationsarbeit in einer
Haftanstalt realisierbar. Es ist keineswegs
notwendig, eine neue Institution aufzu-
bauen — vorausgesetzt, die rdumlichen
Voraussetzungen seien vorhanden. (Gege-
benenfalls kénnte die Ubergangsabteilung
auch in einem separaten Gebiude unter-
gebracht werden.) Die Realisierung kame
mit Sicherheit billiger zu stehen als eine
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WOHNBOERSE

An die alle zwei Wochen stattfindende
Wohnbérse kann (fast) jeder kommen,
der eine Wohnmaglichkeit sucht, Und
jeder, der sich ernsthaft fiir eine der
von den Externen Psychiatrischen
Diensten (EPD) des Bruderholzspitals
betreuten Wohngemeinschaften inte-
ressiert, muss sich hier vorstellen.

An diesen Zusammenkiinften, die jetzt
bereits seit 2 1/2 Jahren stattfmden,
treffen sich Mitarbeiterlnnen der EPD,
Wohnungsmieter, die einen Wohnpart-
ner und Personen, die einen Platz
in einer Wohngememschaft suchen.
Egal, ob Hunde- oder Katzenbesit-
zer, ob offiziell psychisch krank oder
offiziell psychisch gesund; egal, wie
alt, ob mit oder ohne Kind, jeder hat
die gleichen Chancen, etwas zu finden,
wenn bestimmte Voraussetzungen er-
fiillt sind:

Dem einzelnen muss es maglich sein,
fiir seinen eigenen Lebensunterhalt
aufzukommen, d.h. jeder muss psy-
chisch und sozial so stabil und inte-
griert sein, dass er/sie keine stindige,
intensive Betreuung bendtigt und dass
er/sie einer regelmassigen Arbeit nach-
gehen kann (mind. 80 %). Auch IV-
Beziiger miissen sich eine externe Be-
“schaftigung (ebenfalls mind. 80 %)
suchen: wichtig ist ein bestimmtes
Mass an funktionierenden ausseren
Strukturen, die einen klar geregelten
Tagesablauf erméglichen.

Bei der Zusammensetzung der Grup-
pen wird auf eine moglichst gute
Durchmischung geachtet: Personen,
die keine spezifischen psychischen
‘Schwierigkeiten haben, aber aus unter-
‘schiedlichen Griinden diese Wohnform
‘bevorzugen, leben mit anderen zusam-

_ unterschiedlichem Aus-
tutionen der Psychi-
ten oder noch ha-
nsitit der Betreuung
terlmnen der EPD
' ’Bedurfmssen der

te der “Verein fiir Sozialpsychiatrie”
die Liegenschaft. Mit den neuen Be-

Gruppe — z.Zt. gibt es Wohngemein-
schaften, die liberhaupt nicht betreut
werden und solche, bei denen regel-
massige gemeinsame Haussitzungen
stattfinden. Nur in Ausnahmefallen
ergreifen die Betreuerinnen die Initia-
tive: wenn sie z.B. via Drittpersonen
von Vorkommnissen erfahren, die ein
gemeinsames Gespréch ndtig erschei-
nen lassen. Grundsitzlich wird die
Bereitschaft des einzelnen und der ge-
samten - WG unterstiitzt, sich selb-
standig und selbstverantwortlich zu
organisieren.

Die "alteste” der drei jetzt bestehen-
den Wohngemeinschaften entstand vor
drei Jahren. Die Initiative dazu war
von Mitarbeitern der EPD Bruder-
holz ausgegangen: Eine Patientin, die
Besitzerin einer Liegenschaft in Miin-
chenstein, musste wieder hospitalisiert
werden und aufgrund verschiedener
ausserer (auch finanzieller) Griinde
drangte sich zunachst der Verkauf des
Hauses auf. Ausgehend von der Uber-
legung, dass es fiir enemalige Psychia-
trie-Patientinnen immer wieder beson-
ders schwierig ist, geeignete Wohnun-
gen zu finden, dass diese oft mit dem
Allein-Wohnen iiberfordert sind und
dass schliesslich mehrere Bewohner das
Haus eher finanzieren kénnten, miete-

wohnern schloss der Verein Unter-
mietervertrage ab. Es ist auch jetzt
noch Aufgabe des Vereins, bei Bedarf
neue Liegenschaften zu suchen und zu
mieten. Gegeniiber den Bewohnern
tritt er als Vermieter auf. Dadurch ist
gegeniiber dem Eigentimer des ent-
sprechenden Hauses (bzw. Wohnung)
eine grosstmdogliche Konstanz gewahr-
leistet (bis jetzt allerdings gab es in-
nerhalb der Wohngemeinschaften er-
staunlich wenig Wechsel).

Erfreulich, wie gut mit so wenig biiro-
krattschem Aufwand sinnvolle und
notwendige Hilfsangebote funktionie-
ren kénnen!

neue geschlossene Anstalt, wie sie in der
”Holdenweid” geplant wurde.

Vor allem aber kann Motivationsarbeit
nicht durch die Justiz, die in einem un-
aufloslichen Interessenkonflikt zum Be-
troffenen steht, geleistet werden, son-
dern nur durch unabhingige aussenste-
hende Fachleute. Je frither diese Arbeit
einsetzen kann und je mehr die rein re-
pressiven Mechanismen der Strafjustiz zu-
gunsten einer personlichen Ausema.nder-
setzung zuriickgedringt werden konnen,
desto erfolgreicher kann auch die Betreu-
ung verlaufen.

* Es handelt sich dabei um das Frauengefangnis
Lehrter Strasse in Berlin (vgl. dazu Soltau, Ros-
witha: “Das Motivierungskonzept im Straf-
vollzug” in Heckmann W. "Praxis der Drogen-
therapie”, Beltz, Weinheim und Basel 1982,

S. 213ff.; ebenso dies. Motivierungsarbeit mit
drogenabhanglgen weiblichen Jugendlichen in
einer Strafanstalt in Schulz W./Hauzinger M:
“Klinische Psychologie und Psychotherapie,
Kongressbericht, Tiibingen 1980, Bd. 5,
301 ff.)

Zum Autor: Dieter Thommen, Dr. iur.,
Advokat, langjihriger Mitarbeiter der
kette-Redaktion, Hauptstr. 72, 4127 Birs-
felden.



	Betreuung Drogenabhängiger in Untersuchungshaft : ein Modell

